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G U T A C H T E N 

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 
für das mit einem 
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23.09.2025 ermittelt mit rd. 

 

680.000 € 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus mit Garage 
 

Objektadresse: 
 

Ernst-Bohligstr. 31 
67112 Mutterstadt 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Mutterstadt, Blatt 1677, lfd. Nr. 1 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Mutterstadt, Flurstück 2167/5, Fläche 451 m² 
 

 

1.2 Angaben zum Auftraggeber 

Auftraggeber: 
 

Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein 
-Zwangsversteigerungsgericht- 
 
Auftrag vom 04.02.2025 (Datum des Beschlusses) bzw.  
Schreiben vom 28.08.2025  
 

 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Grund der Gutachtenerstellung: 
 

Zwangsversteigerung 
 

Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag: 
 

23.09.2025 (Tag der 2. Ortsbesichtigung) 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 
 
Umfang der Besichtigung: 
 

04.03.2025 und 23.09.2025 
 
Es wurde eine Außen- und Innenbesichtigung des Objekts durch-
geführt. Das Objekt konnte dabei größtenteils in Augenschein 
genommen werden. Für ggf. nicht besichtigte oder nicht zugäng-
liche Bereiche (wie z. B. Mansarden oder Abseiten) wird unter-
stellt, dass der während der Besichtigung gewonnene Eindruck 
auf diese Bereiche übertragbar ist und Mängel- und Schadens-
freiheit besteht. 
 
Da bei der ersten Besichtigung am 04.03.2025 noch keine Ge-
schosstreppe zum Spitzboden im Gebäude war, konnte der 
Spitzboden nicht besichtigt werden. Bei der zweiten Besichtigung 
am 23.09.2025 wurde lediglich der Spitzboden besichtigt. 
 
Nicht besichtigt wurde das Dach. 
 
Die Bewertung erfolgt aufgrund augenscheinlicher Eindrücke 
während der Besichtigung (ohne Bauteilöffnung). 
 

herangezogene Unterlagen,  
Erkundigungen, Informationen: 
 

Vom Auftraggeber wurden folgende Unterlagen und Informatio-
nen zur Verfügung gestellt: 
 
• beglaubigter Grundbuchauszug vom 13.08.2024 
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Von der Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und   
Unterlagen beschafft: 
 
• Bodenrichtwert, Sachwertfaktor, Liegenschaftszinssatz und 

Straßenkarte über Sprengnetter Datenportal 
• Bauakte (auszugsweise) 
• Berechnung der Flächen 
• Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 
• Auskünfte aus Flächennutzungs- bzw. Bebauungsplänen 
• Altlastenauskunft 
• Landesgrundstücksmarkbericht 2025 Rheinland-Pfalz 
 

 

1.4 Besonderheiten des Auftrags 

Das Gutachten wird zunächst im Sinne des § 194 BauGB und der Immobilienwertermittlungsverordnung (Im-
moWertV) erstellt.  
 
Im Zwangsversteigerungsverfahren werden Rechte und Lasten aus der Abteilung II des Grundbuches aller-
dings nicht berücksichtigt. Es wird belastungsfrei bewertet. Sollten solche Rechte oder Lasten bestehen, wä-
ren diese in einer Wertermittlung außerhalb des Zwangsversteigerungsverfahrens zu berücksichtigen. Aus-
künfte, welche Rechte oder Lasten im Zwangsversteigerungsverfahren bestehen bleiben, erteilt ausschließ-
lich das Gericht. Unter dem nachstehenden Punkt “privatrechtliche Situation” erfolgt eine Auflistung der Ein-
tragungen in Abteilung II des Grundbuches zur Information des Lesers; soweit möglich wird eine wertmäßige 
Aussage getroffen. 
 

 

1.5 Fragen des Gerichtes 

Mieter oder Pächter: 
 
 
Zwangsverwaltung: 
 
Gewerbebetrieb: 
 
Zubehör, Maschinen, 
Betriebseinrichtungen:  
 
Baubehördliche Beschränkungen  
oder Beanstandungen: 
 
Energieausweis: 
 

überwiegend eigengenutzt, nach dessen Angaben teilweise an 
einen Familienangehörigen vermietet 
 
nein 
 
es wird kein Gewerbebetrieb unterhalten 
 
wurden nicht vorgefunden 
  
 
keine 
 
 
liegt nicht vor 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 
 

Rheinland-Pfalz 
 

Kreis: 
 

Rhein-Pfalz-Kreis 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Mutterstadt (ca. 13.000 Einwohner), verbandsfreie Gemeinde 
 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
 

nächstgelegene größere Städte: 
Ludwigshafen (10 km), Mannheim (15 km), Speyer (20 km) 
 
Bundesstraßen: 
B9 
 
Autobahnzufahrt: 
A 65, A 61, A 650 
 
Bahnhof: 
Limburgerhof (5 km) 
 
Flughafen: 
Mannheim (20 km), Speyer (25 km), Frankfurt (95 km) 
 

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 
 

Ortskern; Entfernung zum Ortszentrum ca. 0,5 km 
 
öffentliche Verkehrsmittel (Bus), Kindergärten, Grund- und inte-
grierte Gesamtschule, Ärzte, Freizeitanlagen, Geschäfte sowie 
Einrichtungen des täglichen Bedarfes in fußläufiger Entfernung 
 
gute Wohnlage; als Geschäftslage nur bedingt geeignet 
 

Art der Bebauung und Nutzungen  
in der näheren Umgebung: 
 

ausschließlich wohnbauliche Nutzungen 
überwiegend aufgelockerte, ein-, tlw. zweigeschossige Bau-
weise 
 

Beeinträchtigungen: 
 

keine 
 

Topografie: 
 

eben, Garten mit Nordostausrichtung 
 

 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 
 

Straßenfront: 
ca. 12 m 
 
mittlere Tiefe: 
ca. 37 m 
 
Grundstücksgröße und -form: 
insgesamt 451 m² 
rechteckige Grundstücksform 
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2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 
 

Anliegerstraße 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen 
Gehwege beiderseitig vorhanden, befestigt mit Gehwegplatten 
Parkmöglichkeiten am Straßenrand vorhanden 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen  
und Abwasserbeseitigung: 
 

Strom, Gas und Wasser aus öffentlicher Versorgung, Kanal-     
anschluss, Telekommunikation 
 

Grenzverhältnisse,  
nachbarliche Gemeinsamkeiten: 
 

einseitige Grenzbebauung des Wohnhauses 
Bauwichgarage 
teilweise eingefriedet durch Mäuerchen, Hecken 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit augenscheinlich ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
 

Altlasten: 
 

Gemäß schriftlicher Auskunft der Struktur- und Genehmigungs-
direktion Süd, Neustadt a.d.W. vom 19.09.2019 (aus vorausge-
hendem Auftrag) wurden zu dem Bewertungsobjekt (Grund-
stück) keine Aufführungen im Bodeninformationssystem /     
Bodenkataster (BisBoKat) des Landes Rheinland-Pfalz fest-     
gestellt.  
 
Bei der Ortsbesichtigung ergaben sich keine Hinweise auf Altlas-
ten. Es wurden keine weiteren Untersuchungen vorgenommen. 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Ver-
gleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Dar-
über hinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachfor-
schungen wurden nicht angestellt. 
 

 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Der Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchaus-
zug vom 13.08.2024 vor. Hiernach bestehen in Abteilung II des 
Grundbuchs von Mutterstadt Blatt 1677 folgende Eintragungen: 
 
• Zwangsversteigerungsvermerk 

Der Zwangsversteigerungsvermerk wird nach Abschluss des 
Zwangsversteigerungsverfahrens gelöscht. Er ist nicht wert-
relevant. 
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Boden-
ordnungsverfahren einbezogen. 
 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) 
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind soweit 
ersichtlich nicht vorhanden. Diesbezüglich wurden keine weite-
ren Nachforschungen und Untersuchungen angestellt. 
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2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

Der Inhalt des Baulastenverzeichnisses wurde von der Sachver-
ständigen schriftlich erfragt. 
 
Das Baulastenverzeichnis enthält keine belastenden Eintragun-
gen. 
 

Denkmalschutz: 
 

Denkmalschutz besteht nicht. 
 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als Wohnbaufläche (W) dargestellt. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Bebauungs-
plan von 1967 folgende Festsetzungen: 
 
MD = Dorfgebiet 
I = 1 Vollgeschoss mit Kniestock 
Bautiefe 20 m 
 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer 
Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeich-
nungen und der Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleitplanung wurde 
nicht abschließend geprüft. Die Inaugenscheinnahme der eingesehenen Bauakten ergab keinen Hinweis auf 
gravierende Abweichungen. Bei dieser Wertermittlung wird die materielle Legalität der baulichen Anlagen und 
Nutzungen vorausgesetzt. 
 

 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 
 

baureifes Land (vgl. § 5 Abs. 4 ImmoWertV) 
 

abgabenrechtlicher Zustand: 
 

Gemäß Schreiben der Gemeindeverwaltung Mutterstadt vom 
03.09.2019 (aus vorausgehendem Auftrag) sind keine Erschlie-
ßungskosten zu entrichten. 
 

 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden schriftlich eingeholt. Es 
wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts zu diesen Anga-
ben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen. 
 
 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Wohnhaus mit Garage bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). 
Das Objekt ist überwiegend eigengenutzt. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
 
Es wird ausdrücklich daraufhin gewiesen, dass alle Angaben zu den Gebäudebeschreibungen nach bestem 
Wissen und Gewissen und ohne jegliche Gewähr abgegeben werden. 
 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden 
Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im 
Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und 
Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit 
unterstellt. 
 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über ge-
sundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
 
In der nachfolgenden Wertermittlung werden nur Kosten für Arbeiten berücksichtigt, die das Bewertungsob-
jekt für die gewählte Restnutzungsdauer nutzbar machen. Grundlegende Modernisierungsarbeiten, die zu 
einer nachhaltigen Verlängerung der Restnutzungsdauer führen, werden nachfolgend nicht zu Grunde gelegt. 
Für die Ermittlung des Verkehrswertes fließen Aufwendungen für Instandsetzungen pp. jedoch nur in dem 
Maße ein, wie sie von den Marktteilnehmern berücksichtigt werden. 
 
Wertmäßig gefasste Aussagen über Bauschäden oder Baumängel (auch im Bewertungsteil) beruhen auf 
überschlägigen Berechnungen bzw. Schätzungen. Die Wertangaben sollen als Anhaltspunkt der vermuteten 
Beseitigungskosten der Bauschäden bzw. Baumängel dienen und stellen nicht die Kosten einer tatsächlichen 
Behebung der Bauschäden oder Baumängel dar. Konkrete Aussagen über das genaue Maß solcher Kosten 
lassen sich nur durch Angebotseinholung im Einzelfall darstellen. 
 
Für einen möglichen Erwerber ist zu beachten, dass sich aus den Instandhaltungsmaßnahmen gesetzliche 
Verpflichtungen zur energetischen Aufwertung ergeben können. Ebenso sind bereits bestehende Nachrüst-
pflichten zu beachten. Nicht ausdrücklich genannte Aufwendungen hierfür sind im Gutachten nicht erfasst. 
 

 

3.1.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

eingeschossiges Einfamilienhaus mit ausgebautem Dach-         
geschoss (in den Plänen bzw. den Flächenberechnungen mit 
„Obergeschoss“ bezeichnet), ausgebautes Dachgeschoss           
(= Spitzboden), Ausbau zum Bewertungsstichtag nicht fertig        
gestellt, unterkellert 
 

Baujahr: 
 

Ursprungsbaujahr des straßenseitigen Gebäudeteils um 1954, 
um 1978 um- und angebaut, um 2020 modernisiert 
 

Modernisierung: 
 

umfangreiche Modernisierung des straßenseitigen Ursprungs-
gebäudes im Rahmen des Um- und Anbaus Ende der 1970er 
Jahre 
2021-2023 Dach mit 4 Gauben, Dämmung der Außenfassade,  
Fenster, Wärmeerzeuger mit Warmwasseraufbereitung, Edel-
stahlrohr für Kamin im EG 
Duschbad im „Obergeschoss“ (= Dachgeschoss) 
weiterer Ausbau des Dachgeschosses (= Spitzboden)  
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Energieeffizienz: 
 
Barrierefreiheit: 
 

Energieausweis liegt nicht vor 
 
Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 

Erweiterungsmöglichkeiten: 
 

keine wesentlichen 
 

Außenansicht: 
 

insgesamt verputzt und gestrichen, Rauputz 
Sockel mit Fliesenbelag 
 

 

3.1.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

- Grundrisspläne und Flächenberechnungen siehe Anlage 4 - 
 

3.1.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau 
 

Fundamente: 
 

Streifenfundament, Beton 
 

Keller: 
 

Mauerwerk 
 

Umfassungswände: 
 

einschaliges Mauerwerk mit zusätzlicher Wärmedämmung 
 

Innenwände: 
 

Mauerwerk 
 

Geschossdecken: 
 

Anbau Stahlbeton, Ursprungsgebäude vermutlich Holzbalken 
 

Treppen: 
 

Kelleraußentreppe gartenseitig und Treppe Terrasse/Garten: 
Fliesenbelag (tlw. schadhaft) 
 
geschwungene Geschosstreppe: 
Beton mit Natursteinbelag, schmiedeeisernes Geländer 
 
Geschosstreppe zum Dachgeschoss (Treppenhaus): 
Stahlkonstruktion mit Stufen aus Holz 
künstlerisch gestaltetes Geländer (schmiedeeisern) 
 
Treppe und Geländer zum Spitzboden fehlen 
 
Hauseingangstreppe: 
Beton mit Fliesenbelag (ausstehende kleine Restarbeiten) 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

Eingangstür aus Holz 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: 
Holzdach mit insgesamt Fachdachgauben 
 
Dachform: 
Sattel- oder Giebeldach 
 
Dacheindeckung: 
Ziegel (engobiert, erneuert) 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech (erneuert) 
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3.1.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

überwiegend bauzeittypische (Ende 1970er Jahre), teilweise er-
neuerte mittlere bis gute Ausstattung, tlw. Einbauleuchten in den 
Decken 
im Spitzboden Elektroleitungen und überwiegend Unterputz-    
dosen verlegt, Elektrik nicht fertiggestellt 
 

Heizung: 
 

Gas-Zentralheizung, Wärmeerzeuger Bosch (Bj. um 2020) 
Flachheizkörper (tlw. erneuert) mit Thermostatventilen 
Fußbodenheizung im Wohnzimmer und im Bad („Ober-                
geschoss“ = Dachgeschoss) 
im Bad („Obergeschoss“ = Dachgeschoss) Handtuchwärmer 
Warmwasserleitungen gedämmt 
 

Lüftung: 
 

keine besonderen Lüftungsanlagen (Fensterlüftung) 
 

Warmwasserversorgung: 
 

zentral über Heizung 
 

3.1.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

Bodenbeläge: 
 

vermutlich schwimmender Estrich mit verschiedenen Boden-    
belägen (überwiegend Fliesen, Naturstein, Kunststoff) 
 

Wandbekleidungen: 
 

überwiegend Wandputz mit Anstrich  
Kaminecke EG gartenseitig mit Natursteinverblendung  
Nassbereiche mit Fliesen bzw. Fliesenspiegel 
 

Deckenbekleidungen: 
 

Deckenputz mit Anstrich 
 

Fenster: 
 

erneuerte Fenster aus Aluminium überwiegend mit Dreischei-
ben-Isolierverglasung, tlw. Außenjalousien (elektr.)  
Rollläden aus Kunststoff 
Fensterbänke außen aus Aluminium 
 

Türen: 
 

Zimmertüren: 
Türen überwiegend aus Holz(-werkstoffen), weiß 
wenige Ganzglastüren 
Edelstahlgriffe 
 

sanitäre Installation: 
 

großes Bad im „Obergeschoss“ (= Dachgeschoss): 
eingebaute Eckwanne mit Whirlpool, Waschtisch mit zwei 
Waschbecken, WC (wandhängend) 
Handtuchtrockner 
moderne Ausstattung und Qualität, weiße Sanitärobjekte 
 
Bad im Erdgeschoss: 
eingebaute Wanne, Waschtisch, WC 
erneuerte Ausstattung und Qualität, weiße Sanitärobjekte 
 
Duschbad im „Obergeschoss“ (= Dachgeschoss): 
Anschlüsse für Waschbecken, WC, Dusche 
 
Bad im Spitzboden: 
Anschlüsse für 2 Waschbecken, Badewanne, WC 
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3.1.6 Besondere Bauteile/Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 
 

Eingangstreppe, Loggia, Markise, Kelleraußentreppe, Dachgau-
ben, überdachte Terrasse, offener Kamin 
 

besondere Einrichtungen: 
 

keine vorhanden 
 

Besonnung und Belichtung: 
 

normal 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

Fliesenbelag der Hofeinfahrt schadhaft  
 
Instandsetzung bzw. Restfertigstellungsbedarf:  
Erdgeschoss: Restarbeiten Fliesenbelag (Sockelleisten) am 
Hauseingang 
„Obergeschoss“ (= Dachgeschoss): Fensterscheibe der Balkon-
tür im Schlafzimmer, Innenoberflächen im Bereich der Dachgau-
ben und des Treppenhauses, Duschbad  
Spitzboden: Geschosstreppe, Innenoberflächen, Elektrik, Bad, 
Türen, tlw. Außenverkleidungen bzw. Anschlüsse der Fenster an 
den Dachgauben, Montage des gartenseitigen Giebelfensters 
Außenanlagen (Hof-/Wegebefestigung, Terrasse mit Treppe, 
Gartenanlagen) 
 

wirtschaftliche Wertminderungen: 
 

keine 
 

 Grundrissgestaltung: 
 

großzügige Aufteilung 

Allgemeinbeurteilung: 
 

guter baulicher Zustand, geringer Instandhaltungsstau, Rest-  
fertigstellungsbedarf 
 

 

3.2 Garage 

Bauart: massiv 
Außenansicht: verputzt 
Keller: nicht unterkellert 
Dachform: Flachdach 
Dach aus: Holzkonstruktion mit Ziegeldeckung 
Tor: Stahlschwingtor 
Boden: Fliesenbelag 
Besonderheiten: rückseitig Tür zum Garten 
 

 

3.3 Außenanlagen 

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Hof- und Wegebefestigung, befestigte 
Stellplatzfläche, Terrasse mit Treppe, Gartenanlagen und Pflanzungen, Gartenteich, Einfriedung (Mäuer-
chen, Hecken) 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus mit Garage bebaute Grundstück in  67112 
Mutterstadt, Ernst-Bohligstr. 31 zum Wertermittlungsstichtag 23.09.2025 ermittelt. 
 
Grundstücksdaten: 
 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Mutterstadt 1677 1 
 

Gemarkung  Flurstück Fläche 

Mutterstadt   2167/5 451 m² 

 
 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses Ein-
zelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 Immobilienwerter-
mittlungsverordnung 21– ImmoWertV 21), ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewer-
tungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise 
nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt 
sind. Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des 
Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Boden-
wert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außenan-
lagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 
 
Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) durchgeführt; das Ergebnis wird 
jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsmethode, bei 
der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswert-
verfahren (gem. § 28 ImmoWertV 21) ergibt sich aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reiner-
tragsanteil der baulichen Anlagen zum Wertermittlungsstichtag. 
 
Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der 
baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. §40Abs. 
1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. Liegen 
jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 
40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit 
von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche 
Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröf-
fentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend 
beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abwei-
chungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücks-
merkmalen – wie Erschließungszustand, abgabenrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen 
oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen 
des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
 
Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betreffende 
besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen insbeson-
dere: 
 
• besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 
• Baumängel und Bauschäden, 
• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen 
• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 
• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 
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4.3 Bodenwertermittlung  

4.3.1 Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt 580,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt 
definiert: 
 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = II 

Bauweise = offen 

Grundstücksfläche (f) = 450 m² 

 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 23.09.2025 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = II 

Bauweise = offen 

Grundstücksfläche (f) = 451 m² 

 

4.3.2 Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
23.09.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 
 

I. Beitragsfreier Bodenrichtwert   = 580,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 23.09.2025   1,100 E1 

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage lagetypisch Garten mit  
Nordostausrichtung 

  0,950 E2 

Art der baulichen 
Nutzung 

W (Wohnbaufläche) W (Wohnbaufläche)   1,000  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 606,10 €/m²  

Fläche (m²) 450 451   1,000  

Entwicklungs-
stufe 

baureifes Land baureifes Land   1,000  

Vollgeschosse II II   1,000  

Bauweise offen offen   1,000  

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert  = 606,10 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 606,10 €/m²  

Fläche    451 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 273.351,10 € 
rd.  270.000,00 € 
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4.3.3 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Die Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag erfolgt 
unter Verwendung der Bodenpreisentwicklung für baureifes Land (Gesamtdeutschland) gemäß den Berichten 
des Statistischen Bundesamtes. 
 

E2 

Bei Wohnbaugrundstücken ist die Ausrichtung (insbesondere die Orientierung des straßenabgewandten Gartens 
zur Himmelsrichtung) grundsätzlich als wertbeeinflussendes Zustandsmerkmal zu berücksichtigen. Dies ist selbst 
dann der Fall, wenn die Grundstücke eines (Neu-)Baugebiets trotz unterschiedlicher Orientierung zu gleichen 
Preisen veräußert wurden. Hier zeigt die Markterfahrung, dass die Grundstücke mit einer vorteilhaften Orientie-
rung regelmäßig zuerst veräußert werden. 
 
Bei der ggf. durchzuführenden Boden(richt)wertanpassung wird i. d. R. von folgenden Wertrelationen (Umrech-
nungskoeffizienten) ausgegangen:  
 
Durchschnitt aller Grundstücke in der Bodenrichtwertzone in der Regel SO bzw. NW = 1,00 
SSW = 1,10; NNO = 0,90 (wobei: S = Süd; W = West; O = Ost; N = Nord). 
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4.4 Sachwertermittlung  

4.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV 21 beschrieben. 
Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem Grund-
stück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen (nicht 
baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag 
vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 
 
Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. R. im Vergleichswertverfah-
ren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das 
Grundstück unbebaut wäre. 
 
Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen 
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichtigung 
der jeweils individuellen Merkmale, wie z. B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswert-
minderung) abzuleiten. 
 
Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, 
entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstel-
lungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) er-
mittelt. 
 
Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der bauli-
chen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks.  
 
Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) ist 
i. d. R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d. h. aus 
den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige 
Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks 
und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar. 
 
Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei 
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver-
gleichsmaßstab bildet. 
 
Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vorhan-
dener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21). 
 

4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Bruttogrundflächen – BGF oder Wohnflächen – WF) wurde von mir durch-
geführt bzw. soweit vorhanden aus Bauakten oder sonstigen Unterlagen übernommen und auf Plausibilität über-
prüft. Die Berechnungen weichen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (Sachwertrichtlinie, Abschnitt 
4.1.1.4) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Baukostenregionalfaktor (BKRf) beschreibt das Verhältnis der durchschnittlichen örtlichen zu den bundes-
durchschnittlichen Baukosten. Durch ihn werden die durchschnittlichen Herstellungskosten an das örtliche Bau-
kostenniveau angepasst. Der BKRf wird auch verkürzt als Regionalfaktor bezeichnet. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit annä-
hernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard. Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-
Basisjahr zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend genaue 
Bestimmung des Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit konstanten Grundwerten 
arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der Einordnung des jeweiligen Be-
wertungsobjekts in den Gesamtgrundstücksmarkt sammeln kann. 
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Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension „€/m² Brutto-Grundfläche“ oder „€/m² Wohn-
fläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Normobjekt, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Bei der Ermittlung der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert wesentlich beeinflussenden Gebäude-
teile nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser Wertermittlung mit „Normobjekt“ bezeichnet. 
Zu diesen bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten Gebäudeteilen gehören insbesondere Kelleraußen-
treppen, Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, u. U. auch Balkone und Dachgauben. 
 
Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normobjekt ermittelten durchschnittlichen 
Herstellungskosten (i. d. R. errechnet als „Normalherstellungskosten x Fläche“) durch Wertzuschläge besonders 
zu berücksichtigen. 

Besondere Einrichtungen 

Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Gebäude mit – wie der Name bereits aussagt – normalen, d. h. 
üblicherweise vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im Bewertungsobjekt vorhandene 
und den Gebäudewert erhöhende besondere Einrichtungen sind deshalb zusätzlich zu dem mit den NHK ermit-
telten durchschnittlichen Herstellungskosten (oder Zeitwert) des Normobjektes zu berücksichtigen. 
 
Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb innerhalb der Gebäude vorhandene Ausstattungen und i. d. R. fest 
mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen zu verstehen, die in vergleichbaren Gebäuden nicht vorhanden sind. 
Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festlegung des Gebäudestandards miterfasst und demzufolge bei der 
Ableitung der Normalherstellungskosten nicht berücksichtigt (z. B. Sauna im Einfamilienhaus). 
Befinden sich die besonderen Einrichtungen in Geschäfts-, Gewerbe- und Industriegebäuden, spricht man auch 
von besonderen Betriebseinrichtungen. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Planung, 
Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. Die Baunebenkosten sind daher in 
den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthalten. 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Abschrei-
bungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils modellhaft 
anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.  

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Nä-
herung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermitt-
lungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn 
beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermitt-
lungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisie-
rung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungs-
gemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie ergibt 
sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell.  

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver-
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 
normalen baulichen Zustand, insbesondere Baumängel und Bauschäden, oder Abweichungen von der marktüb-
lich erzielbaren Miete). Zu deren Berücksichtigung vgl. die Ausführungen im Vorabschnitt. 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
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Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kos-
ten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder 
auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 
 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
 
• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadens-Sach-

verständigen notwendig). 
 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund der 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jeg-
liche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kos-
tenschätzung angesetzt sind. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbeson-
dere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, We-
gebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Ziel aller in der ImmoWertV 21 beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d. h. den am 
Markt durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. 
 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür ge-
zahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert des 
Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. 
Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 
 
Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 3 ImmoWertV 21 erläutert. Seine Position innerhalb der Sach-
wertermittlung regelt § 7 Abs. 1 ImmoWertV 21. Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in der Sachwertfaktoren 
aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss deshalb auch in der Werter-
mittlung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts 
zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. 
Erst anschließend dürfen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am 
marktangepassten vorläufigen Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wer-
termittlung erforderliche Modellkonformität beachtet. Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus 
Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen 
Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z. B. für Einfamilienhaus-
grundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in wirtschaftsstarken Regionen mit 
hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße.  
 
Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfaktors 
ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpassung 
mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des 
marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Ab-
schläge erforderlich. 
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4.4.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Einfamilienhaus Garage 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) =  862,00 €/m² BGF  485,00 €/m² BGF 

Berechnungsbasis    

• Brutto-Grundfläche (BGF) x rd. 530 m² rd. 52 m² 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne  
Bauteile 

+  59.350,00 €  0,00 € 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 
Anlagen im Basisjahr 2010  

=  516.210,00 €  25.220,00 € 

Baupreisindex (BPI) 23.09.2025 (2010 = 100) x  188,6/100  184,7/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 
Anlagen am Stichtag  

=  973.572,06 €  46.581,34 € 

Regionalfaktor x  1,000  1,000 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen  
Anlagen am Stichtag 

=  973.572,06 €  46.581,34 € 

Alterswertminderung    

• Modell   linear  linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzungsdauer (RND) 

  80 Jahre 

 54 Jahre 

 60 Jahre 

 30 Jahre 

• prozentual   32,50 %  50,00 % 

• Faktor x  0,675  0,5 

Alterswertgeminderte regionalisierte durchschnitt-
liche Herstellungskosten 

=  657.161,14 €  23.290,67 € 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne 
Bauteile (Zeitwert) 

+  1.000,00 €  0,00 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen =  658.161,14 €  23.290,67 € 

 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)  681.451,81 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen  34.072,59 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 715.524,40 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  270.000,00 € 

vorläufiger Sachwert = 985.524,40 € 

Sachwertfaktor  0,75 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge   0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 739.143,30 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  70.000,00 € 

Sachwert  = 669.143,30 € 

 rd. 669.000,00 € 
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4.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Bruttogrundflächen – BGF und Wohnflächen) wurde von mir durchgeführt 
oder aus vorliegenden Bauunterlagen entnommen. Die Berechnungen weichen teilweise von der diesbezüglichen 
Vorschrift (Sachwertrichtlinie, Abschnitt 4.1.1.4) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung 
verwendbar.  
 

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den 
Erfahrungen der Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt.  
 
Ermittlung der Normalherstellungskosten (NHK 2010) für das Einfamilienhaus 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

 [%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 %   1,0   

Dach 15,0 %   1,0   

Fenster und Außentüren 11,0 %   0,2 0,8  

Innenwände und -türen 11,0 %   1,0   

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 %   1,0   

Fußböden 5,0 %   1,0   

Sanitäreinrichtungen 9,0 %   0,3 0,7  

Heizung 9,0 %   0,9 0,1  

Sonstige technische Ausstattung 6,0 %   1,0   

insgesamt 100,0 % 0,0 % 0,0 % 84,0 % 16,0 % 0,0 % 

 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 3  
ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbetonstei-
nen; Edelputz; Wärmedämmverbundsystem oder Wärmedämmputz (nach ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 3  
Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, Folienab-
dichtung; Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; Dachdämmung (nach ca. 1995) 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 3 
Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmeschutz (nach ca. 1995) 

Standardstufe 4 
Dreifachverglasung, Sonnenschutzglas, aufwendigere Rahmen, Rollläden (elektr.); hö-
herwertige Türanlage z.B. mit Seitenteil, besonderer Einbruchschutz 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 3 
nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte 
Ständerkonstruktionen; schwere Türen, Holzzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 3 
Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimmender Est-
rich); geradläufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfentreppe, Trittschallschutz 

Fußböden 

Standardstufe 3 
Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, 
Kunststeinplatten 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 3 
1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raum-
hoch gefliest 

Standardstufe 4 
1–2 Bäder mit tlw. zwei Waschbecken, tlw. Bidet/Urinal, Gäste-WC, bodengleiche Du-
sche; Wand- und Bodenfliesen; jeweils in gehobener Qualität 

245



LU 3K38/24 k3 Bewertung von Immobilien STRUNCK & MEINZER 
 

 
Ernst-Bohligstr. 31, 67112 Mutterstadt   Seite 20 von 60 

 

Heizung 

Standardstufe 3 
elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwert-
kessel 

Standardstufe 4 
Fußbodenheizung, Solarkollektoren für Warmwassererzeugung, zusätzlicher Kaminan-
schluss 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 3 
zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) 
mit Unterverteilung und Kippsicherungen 

 
 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Einfamilienhaus 

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 

Anbauweise: freistehend 

Gebäudetyp: KG, EG, OG, ausgebautes DG 

 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 655,00  0,0 0,00 

2 725,00  0,0 0,00 

3 835,00  84,0 701,40 

4 1.005,00  16,0 160,80 

5 1.260,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  862,20 

 gewogener Standard = 3,2 

 
Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 
 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 862,20 €/m² BGF 

 rd. 862,00 €/m² BGF 
 

 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für die Garage 

Nutzungsgruppe: Garagen 

Gebäudetyp: Einzelgaragen/ Mehrfachgaragen 

 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

4 485,00  100,0 485,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  485,00 

 gewogener Standard = 4,0 

 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 485,00 €/m² BGF 
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Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale 
Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsver-
kehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in [1], Kapitel 3.01.2, 3.01.3 und 
3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. Bei älte-
ren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschät-
zung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 
 

Bezeichnung durchschnittliche  
Herstellungskosten 

Zuschläge zu den Herstellungskosten (Einzelaufstellung)  

 Hobbyraum im KG (29 m² * 150 €/m²) 4.350,00 € 

Besondere Bauteile (Einzelaufstellung)  

 Hauseingangstreppe 2.000,00 € 

 Kelleraußentreppe 3.000,00 € 

 5 Dachgauben 50.000,00 € 

Besondere Einrichtungen 0,00 € 

Summe 59.350,00 € 

 
 

Bezeichnung Zeitwert 

Besondere Bauteile (Einzelaufstellung)  

 Kamin 1.000,00 € 

Besondere Einrichtungen 0,00 € 

Summe 1.000,00 € 

 

Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag 
erfolgt mittels dem Verhältnis des Baupreisindexes am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Ba-
sisjahr (= 100). Der letzte zur Verfügung stehende Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes wurde auf den 
Wertermittlungsstichtag extrapoliert. 
 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Modell-
konformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor angesetzt, der 
auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 
 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen werden als prozentualer Zuschlag zu den Herstellkosten be-
rechnet. 
 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert  
(inkl. BNK) 

prozentuale Schätzung: 5,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 
(681.451,81 €) 

34.072,59 € 

Summe 34.072,59 € 

 
 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist die Differenz aus üblicher Gesamtnutzungsdauer und tatsächlichem Lebensalter am 
Wertermittlungsstichtag zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d.h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wer-
termittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Mo-
dernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  
 

247



LU 3K38/24 k3 Bewertung von Immobilien STRUNCK & MEINZER 
 

 
Ernst-Bohligstr. 31, 67112 Mutterstadt   Seite 22 von 60 

 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer für das Einfamilienhaus  

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in ein 
Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 ImmoWertV 21“) eingeordnet. 
 
Hieraus ergeben sich 14,8 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 
 

Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Max. 
Punkte 

Tatsächliche Punkte 
Begrün-

dung Durchgeführte 
Maßnahmen 

Unterstellte 
Maßnahmen 

• Dacherneuerung inklusive Verbesserung der  
Wärmedämmung 

4 4,0 0,0 B01 

• Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 1,8 0,0 B02 

• Modernisierung der Leitungssysteme  
(Strom, Gas, Wasser, Abwasser) 

2 0,0 0,7  

• Modernisierung der Heizungsanlage 2 2,0 0,0 B04 

• Wärmedämmung der Außenwände 4 3,0 0,0 B05 

• Modernisierung von Bädern 2 0,3 1,0 B06 

• Modernisierung des Innenausbaus,  
z.B. Decken, Fußböden, Treppen 

2 0,3 0,7 B07 

• Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung 2 0,0 1,0  

Summe  11,4 3,4  

 

Erläuterungen zu den vergebenen Modernisierungspunkten 

B01 

Von 4 möglichen Modernisierungspunkten wurden für die Modernisierung des Daches im Rahmen des Dach-
geschossausbaus 4,0 Punkte vergeben. 

B02 

Von 2 möglichen Modernisierungspunkten wurden für Erneuerung der Fenster 1,8 Punkte vergeben. 

B03 

Von 2 möglichen Modernisierungspunkten wurden dafür im Rahmen des Dachgeschossausbaus 0,7 Punkte ver-
geben. 

B04 

Von 2 möglichen Modernisierungspunkten wurden für die erneuerte Heizungstechnik 2,0 Punkte vergeben. 

B05 

Von 4 möglichen Modernisierungspunkten wurden 3,0 Punkte vergeben (gartenseitige Giebelseite fehlt) 

B06 

Von 2 möglichen Modernisierungspunkten wurden für die Modernisierung der Bäder im Erd- bzw. Dachgeschoss 
0,3 Punkte vergeben. 

B07 

Von 2 möglichen Modernisierungspunkten wurden für den bisher erneuerten Innenausbau 0,3 bzw. für den noch 
fertig zu stellenden Ausbau des Dachgeschosses weitere 0,7 Punkte vergeben. 

B08 

Von 2 möglichen Modernisierungspunkten wurden für den noch fertig zu stellende Ausbau des Dachgeschosses 
1,0 Punkte vergeben. 
 
Ausgehend von den 14,8 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „überwiegend 
modernisiert“ zuzuordnen. 
 
In Abhängigkeit von: 
• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 

• dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2025 – 1978 = 47 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rech-

nerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre – 47 Jahre =) 33 Jahren 
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• und aufgrund des Modernisierungsgrads "überwiegend modernisiert" ergibt sich für das Gebäude gemäß der 

Punktrastermethode "Anlage 2 ImmoWertV 21" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 54 Jahren und 

somit ein fiktives Baujahr von 1999. 

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Restnut-
zungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende Alters-
wertminderungsmodell anzuwenden. 
 

Sachwertfaktor 

Der Sachwertfaktor im Sprengnetter-Sachwertfaktor-Gesamt- und Referenzsystem beträgt 0,68 (Marktdaten-
stichtag 01.04.2025). Dieser wurde in Abhängigkeit von Objektart, Bodenwertniveau, Region und vorläufigem 
Sachwert adress- und stichtagsbezogen mittels Regressionsanalyse auf Basis von 414.105 Kaufpreisen abgelei-
tet, davon 230.776 Kaufpreise für die Objektart Ein- und Zweifamilienhaus. Die regionale Überprüfung auf Kreis-
ebene erfolgte auf Basis von 672 Kaufpreisen. 
 
Der Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2025 veröffentlicht Sachwertfaktoren für Ein- und Zweifa-
milienhausgrundstücke in Abhängigkeit vom Bodenwertniveau. Bei einem vorläufigen Sachwert von rd. 966 T€ 
beträgt der Sachwertfaktor (Marktsegment 5) 0,91. 
 
Aus gutachterlicher Sicht ist für den Sachwertfaktor ein Zwischenwert von 0,75 angemessen. 
 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse werden in diesem Gutachten durch den Ansatz eines marktorientierten (objekt-
spezifisch angepassten) Sachwertfaktors ausreichend berücksichtigt. Eine zusätzliche Marktanpassung durch 
Zu- oder Abschläge ist nicht erforderlich.  
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfahrens 
bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich 
waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 
 
Eine hinreichende Nachvollziehbarkeit der Wertermittlung im Hinblick auf die Schätzung des Werteinflusses der 
vorhandenen Zustandsbesonderheiten kann im Sinne der ImmoWertV 21 durch die Angabe grob geschätzter 
Erfahrungswerte für die Investitions- bzw. Beseitigungskosten erreicht werden. Die Kostenschätzung für solche 
baulichen Maßnahmen erfolgt in der Regel mit Hilfe von Kostentabellen, die sich auf Wohn- oder Nutzflächen, 
Bauteile oder Einzelgewerke beziehen.  
 
Verkehrswertgutachten sind jedoch grundsätzlich keine Bauschadengutachten. D.h. die Erstellung einer differen-
zierten Kostenberechnung ist im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens durch den Immobilienbewertungssach-
verständigen nicht zu leisten und wird von diesem auch nicht geschuldet. 
 
Die in diesem Gutachten enthaltenen Kostenermittlungen für z.B. erforderliche bauliche Investitionen sind daher 
weder Kostenberechnung, Kostenanschlag noch Kostenfeststellung oder Kostenschätzung im Sinne der DIN 276 
(Kosten im Hochbau), sondern lediglich pauschalierte Kostenschätzungen für das Erreichen des angestrebten 
Hauptzweckes des beauftragten Gutachtens, nämlich der Feststellung des Markt-/Verkehrswertes. 
 
Da hierfür allgemein verbindliche Wertermittlungsmodelle bisher nicht vorhanden sind, erfolgt die Ermittlung nä-
herungsweise auf Grundlage der von Sprengnetter in [2] Kapitel 9/61 dargestellten Modelle in Verbindung mit den 
Tabellenwerken nach [1] Kapitel 3.02.2/2.1.  
 
In diesen Modellen sind die Kostenabzüge für Schadenbeseitigungsmaßnahmen aus den NHK-Tabellen abgelei-
tet und mit der Punktrastermethode weitgehend harmonisiert. Damit sind diese Schätzmodelle derzeit die einzi-
gen in der aktuellen Wertermittlungsliteratur verfügbaren Modelle, die in einheitlicher Weise gleichermaßen an-
wendbar sind auf eigen- oder fremdgenutzte Bewertungsobjekte sowie modernisierungsbedürftige, neuwertige 
(=modernisierte) Objekte oder Neubauten. 
 
Die korrekte Anwendung dieser Modelle führt in allen vorgenannten Anwendungsfällen zu marktkonformen Er-
gebnissen und ist daher sachgerecht.    
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besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Weitere Besonderheiten   -70.000,00 € 

• Fertigstellungs-/ Instandsetzungskosten, 

Außenanlagen 

(„OG“ = DG: z. B. Bad, tlw. Wand-/Deckenbeläge, 

Fensterscheibe 

Spitzboden: z. B. Geschosstreppe mit Geländer, 

Elektrik, Bad, Spenglerarbeiten Dachgauben,  

Montage Fenster, Innenoberflächen, Türen 

Außenanlagen: z. B. Hofeinfahrt, Terrasse mit 

Treppe, Wegbefestigung, Gartenanlagen) 

 

-70.000,00 €  

Summe -70.000,00 € 
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4.5 Ertragswertermittlung  

4.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 
 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten 
und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den 
vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag 
abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grund-
stücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 
 
Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reiner-
trag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. 
Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.  
Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen 
Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzer-
störbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich be-
grenzt.  
 
Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. 
§ 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück 
unbebaut wäre. 
 
Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem Liegen-
schaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 
 
Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 
 
Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertberech-
nung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des Liegenschaftszins-
satzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 
 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert der baulichen 
Anlagen“ zusammen. 
 
Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen 
Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem vorläufigen Ertrags-
wert sachgemäß zu berücksichtigen. 
 
Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen-
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 
 

4.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielba-
ren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) 
Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare 
Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind. 
 
Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesi-
cherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grund-
stücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für 
eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 
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Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 
Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die 
Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und 
die Betriebskosten.  
 
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch unein-
bringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand 
von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das 
Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder 
Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).  
 
Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug ge-
bracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter um-
gelegt werden können. 
 
Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21) 
Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, 
der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – 
abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vor-
läufigen Ertragswert des Objekts. 
 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund 
und Boden unendlich (ewige Rente). 
 
Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung 
und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnitts-
wert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) Liegenschaftszinssatzes für 
die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes 
Ergebnis liefert, d. h. dem Verkehrswert entspricht. 
 
Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. Durch ihn wer-
den die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, soweit diese nicht auf andere Weise 
berücksichtigt sind. 
 
Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Nä-
herung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermitt-
lungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn 
beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermitt-
lungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisie-
rung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  
 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver-
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 
normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden 
(siehe nachfolgende Erläuterungen), oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 
 
Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
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Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kos-
ten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder 
auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 
 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
 
• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadens-Sach-

verständigen notwendig). 
 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und 
Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.5.3 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Mieteinheit Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

        

 lfd. 
Nr. 

Nutzung/Lage (m²) (Stk.) (€/m²) 
bzw. 

(€/Stk.) 

monatlich  
(€) 

jährlich  
(€) 

Einfamilienhaus  1 Wohnhaus  270  9,00 2.430,00 29.160,00 

Garage 2 Garage    1 50,00 50,00 600,00 

Summe   270 1  2.480,00 29.760,00 

 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen 
Nettokaltmieten) 

 29.760,00 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

 
 

 
4.840,20 € 

jährlicher Reinertrag = 24.919,80 € 

Reinertragsanteil des Bodens 
2,70 % von 270.000,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert (beitragsfrei)) 

 

 

 

7.290,00 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 17.629,80 € 

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

bei LZ = 2,70 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 54 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 

 

 
 
28,250 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 498.041,85 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  270.000,00 € 

vorläufiger Ertragswert  = 768.041,85 € 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge  0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert = 768.041,85 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  70.000,00 € 

Ertragswert  = 698.041,85 € 

 rd. 698.000,00 € 
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4.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir berechnet bzw. soweit vorhanden aus Bauakten oder sonstigen 
Unterlagen übernommen und auf Plausibilität geprüft. Sie orientieren sich an der Wohnflächen- und Mietwert-
richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (WMR), in der die von der 
Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen An-
rechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht 
bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. Literaturverzeichnis [2], Teil 1, Kapitel 15). Die Berechnungen 
können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFlV; II. BV, DIN 283, DIN 277) abweichen; 
sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 
 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. 
Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlage-
fähigen Bewirtschaftungskosten.  
 
Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewer-
tungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke aus entsprechenden Internetportalen (z. B. immo-
scout24.de, Wohnungsbörse.net, immoportal.com, engelvoelkers.com) als mittelfristiger Durchschnittswert abge-
leitet und angesetzt.  
 
Unter Berücksichtigung der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften wie der Lage, des baulichen Zustandes, Aus-
stattung, der energetischen Eigenschaften sowie insbesondere hinsichtlich der Größe wird eine Miete von 9,00 
€/m² als marktüblich erzielbar angesetzt.  
 

Bewirtschaftungskosten 

Gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV 21 sind die Bewirtschaftungskosten (BWK) in der Höhe anzusetzen, wie 
sie bei gewöhnlicher Bewirtschaftung marktüblich entstehen.  
 

BWK-Anteil    

Verwaltungskosten    

Wohnen Wohnungen (Whg.) 1 Whg.  359,00 € 359,00 € 

Instandhaltungskosten    

Wohnen Wohnungen (Whg.) 270 m²  14,00 €/m² 3.780,00 € 

 Garagen (Gar.) 1 Gar.  106,00 € 106,00 € 

Mietausfallwagnis    

Wohnen 2,0 % vom Rohertrag  595,20 € 

Summe   4.840,20 € 

 

Liegenschaftszinssatz 

Der Liegenschaftszinssatz im Sprengnetter Liegenschaftszinssatz-Gesamt- und Referenzsystem beträgt 2,71 % 
(Marktdatenstichtag 01.01.2025). Dieser wurde in Abhängigkeit von Objektart, der Gesamt- und Restnutzungs-
dauer, der Anzahl der Wohn-/Gewerbeeinheiten und der Wohnfläche regions- und stichtagsbezogen mittels Re-
gressionsanalyse auf Basis von 406.126 Kaufpreisen, davon Kaufpreise für die Objektart reines Wohnhaus ab-
geleitet. Die regionale Überprüfung auf Kreisebene erfolgte auf Basis von 24 Kaufpreisen.  
 
Aus gutachterlicher Sicht ist ein Liegenschaftszins von gerundet 2,7 % unter Berücksichtigung der wertbeeinflus-
senden Merkmale (Gebäudeart, Gesamt-/Restnutzungsdauer, Lage und insbesondere hinsichtlich der Größe) für 
das Bewertungsobjekt angemessen. 
 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse sind bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes ausreichend berücksichtigt. 
Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts keine zusätzliche Marktan-
passung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 
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Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsda-
ten zugrunde liegenden Modell.  
 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich "tat-
sächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" angesetzt. Diese wird allerdings dann verlängert (d.h. das 
Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt 
wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhal-
tungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  
 
Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung. 
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Vgl. Erläuterungen zum Sachwertverfahren  
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4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Der Abschnitt „Verfahrenswahl mit Begründung“ dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für die 
Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsverfahren. Dort 
ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertverfahren auf für 
vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb Vergleichswertver-
fahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen deshalb gleicher-
maßen in die Nähe des Verkehrswerts. Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts 
ist, hängt dabei entscheidend von zwei Faktoren ab: 
 
• von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorientierte 

Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 

• von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrenser-

gebnisses erforderlichen Daten. 

4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungsver-
fahren beschriebenen Gründen als Eigennutzungsobjekt erworben. Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Sachwertermittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrs-
wert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Sachwert abgeleitet. 
 
Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens (eingesparte 
Miete, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) von Interesse. Zudem ste-
hen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz und marktübliche Mieten) erforder-
lichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stützend angewendet. 

4.6.1 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 

Der Sachwert wurde mit rd. 669.000,00 €, der Ertragswert mit rd. 698.000,00 € ermittelt. 

4.6.2 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser Ver-
fahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten (vgl. § 6 Abs. 4 ImmoWertV 21). 
Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den für die 
zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preisbildungsmechanismen und 
von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlässigkeit bestimmt. 
 
Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Eigennutzungsobjekt. Bezüglich der zu bewertenden Ob-
jektart wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 1,00 (c) und dem Ertragswert das Gewicht 0,40 (a) beigemessen. 
Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Sachwertverfahren in und für das 
Ertragswertverfahren in zur Verfügung. Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird 
deshalb dem Sachwertverfahren das Gewicht 1,00 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (b) bei-
gemessen. 
 
Insgesamt erhalten somit 
das Ertragswertverfahren das Gewicht 0,40 (a)  1,00 (b) = 0,400 und 
das Sachwertverfahren das Gewicht 1,00 (c)  1,00 (d) = 1,000. 
 
Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen beträgt:  
[669.000,00 € x 1,000 + 698.000,00 € x 0,400]  1,400 = rd. 680.000,00 €. 

  

257



LU 3K38/24 k3 Bewertung von Immobilien STRUNCK & MEINZER 
 

 
Ernst-Bohligstr. 31, 67112 Mutterstadt   Seite 32 von 60 

 

4.6.3 Verkehrswert 

Der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus und Garage bebaute Grundstück in 67112 Mutterstadt, 
Ernst-Bohligstr. 31 
 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Mutterstadt 1677 1 
 

Gemarkung  Flurstück 

Mutterstadt  2167/5 
 

 

wird zum Wertermittlungsstichtag 23.09.2025 mit rd. 

 
680.000 € 

in Worten: sechshundertachtzigtausend Euro 
geschätzt. 
 
 
 
Die Sachverständige erklärt hiermit, dass sie das Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen erstellt hat und 
sie an dem Ergebnis desselben in keiner Weise persönlich interessiert ist. Sie bescheinigt durch ihre Unterschrift 
zugleich, dass ihr keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachver-
ständige nicht zulässig ist oder ihren Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
Weinheim, den 30.09.2025 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise zum Urheberschutz 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestat-
tet. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z.B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert 
und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zu-
dem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. 
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Wertermittlungsergebnisse 
 

Für das Grundstück in Mutterstadt, Ernst-Bohligstr. 31 

Flur  Flurstücksnummer 2167/5 Wertermittlungsstichtag: 23.09.2025 

 

Bodenwert 

 Bewertungs- 
bereich 

Entwick-
lungsstufe 

abgaben-
rechtlicher 

Zustand 

rel. BW 
[€/m²] 

Fläche 
[m²] 

Bodenwert 
[€] 

 Grundstück baureifes 
Land 

frei 598,67 451,00 270.000,00 

  Summe: 598,67 451,00 270.000,00 

 

Objektdaten 

 Bewertungs- 
bereich 

Gebäude- 
bezeichnung 

Nutzung 

 BGF 
[rd. 
m²] 

WF/NF 
[m²] 

Baujahr 
 

GND 
[Jahre] 

RND 
[Jahre] 

 Grundstück Einfamilien-
haus 

  530 270 1978 
(fiktives 
Baujahr 
1999) 

80 54 

 Grundstück Garage  52   60 30 

         

 

Wesentliche Daten 

 Bewertungs- 

bereich 

Jahresrohertrag 
RoE [€] 

BWK 
[% des RoE] 

Liegen-
schafts-
zinssatz 

[%] 

Sachwertfaktor 

 Grundstück 29.760,00 4.840,20 € (16,26 %) 2,70 0,75 

      

 

Relative Werte  

relativer Bodenwert: 1.000,00 €/m² WF/NF 

relative besondere objektspezifische 
Grundstücksmerkmale: 

-259,260 €/m² WF/NF 

relativer Verkehrswert:  2.518,52 €/m² WF/NF 

Verkehrswert/Rohertrag:  22,85 

Verkehrswert/Reinertrag:  27,29 

 

Ergebnisse  

Ertragswert: 698.000,00 € (104 % vom Sachwert) 

Sachwert: 669.000,00 € 

Vergleichswert: --- 

Verkehrswert (Marktwert):  680.000,00 € 

Wertermittlungsstichtag 23.09.2025 

 

Bemerkungen 
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5 Rechtsgrundlagen und verwendete Literatur 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter-
mittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 
 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
 
WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie – Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Miet-
wertermittlung 
 
GEG: 
Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
 

 

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, lose Nrn.sammlung, Spreng-
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr 

 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, lose Nrn.sammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr  
 
[3] Kleiber, Simon, Weyers: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Bundesanzeiger-Verlag,  

8. Auflage 2017 
 
[4] Simon, Kleiber: Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten, Verlag Luchterhand, Neuwied,  

Kriftel, Berlin 7. Auflage 1996 
 
[5] Kröll, Hausmann, Rolf: Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Ver-

lag Luchterhand, Neuwied, Kriftel, Berlin 5. Auflage 2015 
 
[6] Schmitz, Krings, Dahlhaus, Meisel: Baukosten 2018 Instandsetzung / Sanierung, Verlag Huber  

Wingen, Essen 
 
[7] Schmitz, Gerlach, Meisel: Baukosten 2018 Neubau, Verlag Huber Wingen, Essen 
 
[8] Stumpe, Tillmann: Versteigerung und Wertermittlung, Arbeitshilfen für die Praxis, Bundesanzeiger-Ver-

lag 2009 
 
[Auszug] 
 

 
 

260



LU 3K38/24 k3 Bewertung von Immobilien STRUNCK & MEINZER 
 

 
Ernst-Bohligstr. 31, 67112 Mutterstadt   Seite 35 von 60 

 

6 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage  1: Auszug aus der Straßenkarte 
 
Anlage  2: Auszug aus dem Stadtplan 
 
Anlage  3: Auszug aus der Liegenschaftskarte 
 
Anlage  4: Grundrisse und Schnitte 
 
Anlage  5: Fotos 
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Anlage 1: Auszug aus der Straßenkarte 

Seite 1 von 1 

 
 

 

 

(lizenziert über Sprengnetter Marktdaten-Portal) 
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Anlage 2: Auszug aus dem Stadtplan 

Seite 1 von 1 

 
 

 

 

(lizenziert über Sprengnetter Marktdaten-Portal) 
 

 
  

263



LU 3K38/24 k3 Bewertung von Immobilien STRUNCK & MEINZER 
 

 
Ernst-Bohligstr. 31, 67112 Mutterstadt   Seite 38 von 60 

 

Anlage 3: Auszug aus der Liegenschaftskarte 

Seite 1 von 1 

 
 

 

 

Abb. 1: geoportal 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 1 von 7 

 
 

 
 

Abb. 1: Grundrissplan Kellergeschoss (aus Bauakte) 
  

Hobbyraum 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 2 von 7 

 
 

 

 

Abb. 2:  Grundrissplan Erdgeschoss (vom Eigentümer) 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 3 von 7 

 
 

 

 

Abb. 3: Grundrissplan „Obergeschoss“ (= Dachgeschoss)  
(vom Eigentümer) 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 4 von 7 

 
 

 

 

Abb. 4: Grundrissplan Dachgeschoss (= Spitzboden)  
(vom Eigentümer) 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 5 von 7 

 
 

 

 

Abb. 5: Schnitte (vom Eigentümer) 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 6 von 7 

 
 

 

 

Abb. 6: Wohn- und Nutzflächenberechnung (vom Eigentümer) 
  

(= Dachgeschoss) 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 7 von 7 

 
 

 

 

Abb. 7:  Wohn- und Nutzflächenberechnung (vom Eigentümer) 
 

 
  

(= Spitzboden) 
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Anlage 5: Fotos 

Seite 1 von 13 

 
 

 
 

Abb. 1: Straßenansicht 

 

 

 
 

Abb. 2: Hofeinfahrt 
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Anlage 5: Fotos 

Seite 2 von 13 

 
 

 
 

Abb. 3: Hauseingang 

 

 

 
 

Abb. 4: Windfang, Diele 
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Anlage 5: Fotos 

Seite 3 von 13 

 
 

 
 

Abb. 5: Detailaufnahme Erdgeschoss 

 

 

 
 

Abb. 6: Wohnküche 
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Anlage 5: Fotos 
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Abb. 7: Bad im Erdgeschoss 

 

 

 
 

Abb. 8: Kaminecke 
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Anlage 5: Fotos 
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Abb. 9: teilweise überdachte Terrasse 

 

 

 
 

Abb. 10: Treppe zum „Obergeschoss“ 
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Anlage 5: Fotos 
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Abb. 11: Bad im „Obergeschoss“ 

 

 

 
 

Abb. 12: Detailaufnahme im „Obergeschoss“ 
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Anlage 5: Fotos 
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Abb. 13: Loggia ("Balkon") im „Obergeschoss“ 

 

 

 
 

Abb. 14: Treppe zum „Obergeschoss“  
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Anlage 5: Fotos 

Seite 8 von 13 

 
 

 
 

Abb. 15: Flur (ehemals „Wintergarten“) im „Obergeschoss“ 

 

 

 
 

Abb. 16: straßenseitiges Zimmer im „Obergeschoss“ 
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Anlage 5: Fotos 
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Abb. 17: zum Ausbau vorbereitetes Duschbad im „Obergeschoss“ 

 

 
 

 

Abb. 18: Flur im „Obergeschoss“ 
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Abb. 19: Treppe im Kellergeschoss 

 

 

 
 

Abb. 20: Waschküche 
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Anlage 5: Fotos 

Seite 11 von 13 

 
 

 
 

Abb. 21: Kellerraum 

 

 

 
 

Abb. 22: Sicherungskasten 
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Anlage 5: Fotos 
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Abb. 23: Heizkeller 

 

 

 
 

Abb. 24: Hobbyraum 
  

283



LU 3K38/24 k3 Bewertung von Immobilien STRUNCK & MEINZER 
 

 
Ernst-Bohligstr. 31, 67112 Mutterstadt   Seite 58 von 60 
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Abb. 25: Innenansicht Garage 

 

 

 
 

Abb. 26: Gartenansicht 
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Anlage 5: Fotos 
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Abb. 27: Innenansicht im Dachspitz 

 

 

 
 

Abb. 28: Innenansicht Dachspitz 
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Anlage 5: Fotos 

Seite 13 von 13 

 
 

 
 

Abb. 29: Innenansicht Dachspitz, Bad 

 

 

 
 

Abb. 30: Einfahrt   
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